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Beilage 6-10
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1 : 200 

22,900
Ausbau des Havelkanals von HvK-km 22,900 bis km 33,800
Gewässerbett
 

HvK 02S20-9-3-

Beispielhafte Darstellung.
Alle Maßangaben in Meter [m]
Lagebezug: ETRS89-UTM Zone -33N
Höhenbezug: m ü. NHN (DHHN2016) / (170BB)
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten. Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

TRDin

Landvermessungen 2007, 2008, 2010.
Kanalpeilung 07/2018 und
auf Basis Laserscannerbefliegung 02.04.2019,
Digitales Geländemodell, Stand 05/2019 
Stand: 05/2021
Digitale Bundeswasserstraßenkarte,  Grundlage Querprofile:

Berechnungsprogrammen.
Maßzahlen unterliegen Bautoleranzen bzw. ergeben sich aus 

Oberkante GeländeOKG
OberkanteOK
Wasser- und Schifffahrtsverwaltungs-GrenzeWSV-Grenze
oberer BetriebswasserstandBWo
unterer BetriebswasserstandBWu

LEGENDE

Fax: 0351 / 45 251 - 4501277 Dresden 
Tel.  0351 / 45 251 - 0Ludwig-Hartmann-Straße 40

Planungsgemeinschaft Tief- und Wasserbau GmbH
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BWu

Uferböschung Fahrrinne Senkrechtufer

Betriebsweg
Dammkrone

5,50

Regellösung Kabel- und Leitungsdüker / Hochspannungsleitung
Maßstab  1 : 200

Landanbindung

Landanbindung

bauwerke
Betriebs-
bis hier

Erfordernis
gemäß statischem
Verankerung
Spundwand und

lich
te 

Du
rch

fah
rts

hö
he

Betriebsweg

und Durchmesser
in Abhängigkeit vom Rohrmaterial

Bohrradius ca. 15 - 600 m

+31,00

5,50

1,0
0

>1
,50

>2
,00

1,0
0

>2
,50

>2
,001,5

0

1:3

1:3

1:3

Überfahrt SLW 60
Bemessung Rohr für 

Unterquerung SpundwandFall a)
(bei örtlich beengten Platzverhältnissen)
Durchquerung SpundwandFall b)

bzw. Hochspannungsmast
(Entlüftungs-, Kontrollschächte usw.)
Düker-Betriebsbauwerke
Mindestabstand 

Betonfertigteile. o.ä.)
(bzw. Mantelrohr, 

OK Düker 

+31,00
OK Spundwand

+30,15
 OK Deckwerk OK Gelände

OK Gelände

+25,20
Ausbausohle

bauwerke
Betriebs-

bis hier

*)

 420 kV≤...> 245 kV16,80 m
 245 kV≤...> 123 kV15,75 m
 123 kV≤...>   1 kV15,00 m

   1 kV≤14,50 m
 
in Abhängigkeit der Spannung
= Grundmaß (12 m) + Sicherheitsabstand 
*)  lichte Durchfahrtshöhen

Hochspannungsleitung
(z.B. Leitungsdüker durch Einschwimmen)
Düker im offenem Einbauverfahren 
(z.B. Kabeldüker im Horizontal-Spülbohrverfahren)
Düker in grabenlosem Vortriebsverfahren 

angeordnet werden.
Kreuzungsmaste sollen nicht auf WSV-Betriebsgelände 
 
erforderlich.
Bei Kreuzungswinkeln <70 Grad sind i.d.R. keine Radarreflektoren
 
schräg gekreuzt werden.
Wasserstraßen mit einer Wasserspiegelbreite von > 40 m sollen
 
Bemerkungen HOCHSPANNUNGSLEITUNG LEGENDE

Die Dükerachse ist an beiden Ufern der Wasserstraße durch Tafelzeichen zu markieren.
Die Leitungsführung ist vom Dükerrohr sowie dem Einbauverfahren abhängig.
Betriebsbauwerke des Dükers sollen nicht auf WSV-Betriebsgelände angeordnet werden.

80,0 mBrückenanlagen:
30,0 mDükeranlagen:Mindestabstand zu bestehenden

wenn die Dükerleitung eingespült wird.
Die Überdeckungsmaße in Sohle und Uferböschung vergrößern sich um 0,50 m, 
Die Wasserstraße soll rechtwinklig gekreuzt werden.
Mindestüberdeckung   Fahrrinne: 2,00 m / Uferböschung: 1,50 m.
Das Fachkonzept Düker- und Durchlassanlagen für Gewässer ist zu beachten.
Bemerkungen DÜKER

Teilverguss Vollverguss

1:3

abdeckungOK Spundwand-

BöschungsschulterBankett 

OK Deckwerk
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Schnitt  A - A Schnitt  B - B

A

B

Rohrauslauf in Böschung ≤ DN 500 Rohrauslauf in Spundwand ≤ DN 450
Maßstab 1:50 Maßstab 1:50

GrundrissGrundriss
Fahrtrichtung Schifffahrt

an Schacht anschließen.
in Mündungsrohr einschieben u.
(Stahl oder vorh. Rohrmaterial)
Verbindungsrohr Knagge

dichten
Rohrzwischenraum

nicht dargestellt.
Gurtung und Verankerung 
gemäß statischem Erfordernis.
UferspundwandMündungsrohr (Stahl)

Verbindungsrohr 

Hohlräume vergießen.
verziehen.
Steine über Rohrscheitel 
von Hand verlegen.
Deckwerk im Rohrbereich 

Böschungsstück

s. Beilage 6-1
Betriebsweg

anordnen
Rechen oder Froschklappe

ca. 1,50 mca. 1,00 m

ca
. 1
,00

Ro
hr

ca
. 1
,00

Betriebsweg erforderlich (SLW 30)!
Rohrstatik bei Unterquerung
Rohrleitung

Aufbau siehe Beilage 6-1
Betriebsweg

Sp
un

dw
an

da
ch

se

Fließgeschwindigkeit
v × 0,4 m/s

Fahrtrichtung Schifffahrt

Spundwand, Gurtung und Verankerung
gemäß statischem Erfordernis.

und Verschluss.
Mit bauzeitlichem Überstand
Verbindungsrohres festlegen.
DN nach Aussendurchmesser des
Mündungsrohr

45°

45°

BEMERKUNGEN
- Für größere Durchmesser sind Baulösungen mit wasserseitiger 

Hilfsspundwand und Wasserhaltung zusätzlich erforderlich, 
um das Mündungsbauwerk in die Spundwand einbinden zu können.

- Die Lage der Rohrmündung ist an das Ankerraster anzupassen, 
so dass keine Anker versetzt werden müssen.

- Bei "hochliegenden" Rohren sind Absturzschächte landseitig
derart zu verwenden, dass Mündungs- und Verbindungsrohr
unter der Gurtung liegen.

- Eine bauzeitliche Aufrechterhaltung der Entwässerungs-/
Entnahmefunktion der Rohrleitung ist fallweise zu prüfen 
und einzurichten.

Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

gez. Barth

gez. Dietrich

gez. Jakobs

Berlin,

Dipl.-Ing. Stefan Obendorf, Projektleiter
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